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28.04.2016 

Sanierungsklausel beihilfewidrig – Showdown in  
Luxemburg? Auch der Sanierungserlass ist in Gefahr 
EuG bestätigt die Auffassung der Kommission zur Beihilfewidrigkeit von § 8c Abs. 1a KStG

Executive Summary 

> § 8c Abs. 1a KStG sollte dafür sorgen, dass Ver-
lustvorträge nicht untergehen, wenn Anteile zum 
Zwecke der Sanierung veräußert werden. 

> Die EU-Kommission sah darin eine verbotene 
Beihilfe. Als Reaktion darauf wurde die Vorschrift 
bis zur gerichtlichen Klärung für unanwendbar 
erklärt.   

> Nunmehr bestätigte das Gericht der Europäi-
schen Union (EuG) in zwei Verfahren die Sicht-
weise der EU-Kommission. 

 
Nach jahrelangen Diskussionen liegen nun erstmals 
Entscheidungen eines europäischen Gerichts vor, 
die die Zulässigkeit des deutschen § 8c Abs. 1a 
KStG („Sanierungsklausel“) nach europäischem 
Beihilferecht würdigen. Es handelt sich um die 
Rechtssachen „Heitkamp Bauholding GmbH“ (EuG 
vom 4. Februar 2016, Rs. T-287/11) und „GFKL 
Financial Services AG“ (EuG vom 4. Februar 2016, 
Rs. T-620/11).  
 
Hintergrund 

Die Übertragung von Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft kann zum Untergang bestehender Ver-
lustvorträge führen. Spätere Gewinne können 
dann hiermit nicht mehr verrechnet werden und 
führen zu Steuern. Dabei gilt, dass die Verlustvor-
träge vollständig entfallen, wenn innerhalb von fünf 
Jahren mehr als 50% der Anteile übertragen wer-
den; werden zumindest mehr als 25% übertragen, 
entfallen die Verlustvorträge in prozentualer Höhe 
der Anteilsübertragung. Die so genannte „Sanie-
rungsklausel“ in § 8c Abs. 1a KStG sollte den Erhalt 

der Verlustvorträge ermöglichen, wenn der Erwerb 
zum Zwecke der Sanierung erfolgte.  

Die EU-Kommission sah in diesem Erhalt der Ver-
lustvorträge eine rechtswidrig gewährte staatli-
che Beihilfe, welche gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV 
verstößt (Beschluss 2011/527/EU vom 26. Januar 
2011). Konsequenz: Die verbotene Beihilfe muss 
zurückgefordert werden.  
 
Die Entscheidungen 

Das erste Verfahren vor dem Gericht der Europäi-
schen Union (EuG, früher: „Gericht erster Instanz“) 
war von der Bundesrepublik Deutschland geführt 
worden. Es war jedoch als unzulässig verworfen 
worden, weil die Klage einen Tag zu spät einge-
reicht worden war (EuG, Beschluss vom 18. De-
zember 2012, T-205/11). Rechtsmittel hatten kei-
nen Erfolg, die Klage war endgültig verloren (EuGH, 
Urteil vom 3. Juli 2014, C-102/13 P). 

Neben der Bundesrepublik hatten aber auch be-
troffene Unternehmen gegen den Beschluss der EU-
Kommission geklagt. Im Rahmen dieser Klagen 
hatte sich das EuG nun erstmals inhaltlich mit 
der Frage zu befassen, ob eine verbotene Bei-
hilfe gegeben ist. Das unerfreuliche Ergebnis: Die 
sanierungsfeindliche Sichtweise der EU-Kommission 
wurde bestätigt. 
 
Die Gründe 

Beihilfen sind verboten, wenn der freie Markt und 
Wettbewerb durch sie ohne Rechtfertigung beein-
trächtigt wird. Ausgehend von der normalen Steu-
erregelung wird geprüft, ob ein gewährter Vorteil 
bestimmte Unternehmen selektiv bevorzugt. Die 
klagenden Unternehmen beriefen sich allerdings 
darauf, dass der Verlustuntergang die Ausnahme 
von der allgemeinen Verlustvortragsmöglichkeit 
(§ 10d Abs. 2 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG) sei; 
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damit stelle die Rückausnahme keine selektive  
Bevorzugung dar. Das EuG hat sich jedoch der  
Ansicht der EU-Kommission angeschlossen. Alle 
Unternehmen, deren Anteilsstruktur sich ändere, 
sind nach Ansicht des EuG in einer vergleichbaren 
Situation, unabhängig davon, ob sie sich in einer 
schwierigen Lage befinden. Aber nur sanierungs-
bedürftigen Unternehmen komme selektiv der 
ausnahmsweise Erhalt der Verlustvorträge zu 
Gute.  
 
Eine Rechtfertigung durch die Natur oder den all-
gemeinen Aufbau des Steuersystems hat das EuG 
abgelehnt. Das Ziel, Unternehmen zu unterstützen, 
die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in 
Schwierigkeiten geraten sind, liege außerhalb des 
Steuerrechts. Auch aus wirtschaftspolitischen Grün-
den dürfe ein Verzicht auf Steuern nicht ohne ein-
zelfallbezogene Beurteilung der künftigen Perspek-
tiven erfolgen. 

 
Keine Rechtsänderung 

Die Urteile führen leider nicht zu einer Änderung 
der Rechtslage. Der Gesetzgeber hatte bereits seit 
2010 geregelt, dass § 8c Abs. 1a KStG solange 
nicht anzuwenden ist, bis die europäischen Gerichte 
feststellen, dass dessen Anwendung nicht als ver-
botene Beihilfe anzusehen ist (§ 34 Abs. 6 KStG). 
 
Je nach den Umständen des Einzelfalls kann jedoch 
anderweitig ein Erhalt der steuerlichen Verlustvor-
träge erreicht werden: Insbesondere kann ggf. die 
sog. Stille Reserven-Klausel (§ 8c Abs. 1 Sät-
ze 6 ff. KStG) fruchtbar gemacht werden. Nach 
dieser Klausel bleiben, vereinfacht ausgedrückt, die 
steuerlichen Verlustvorträge erhalten, soweit sie 
durch stille Reserven gedeckt sind. Stille Reserven 
sind dabei im Regelfall der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem betroffenen steuerlichen Eigenkapital 
und dem gemeinen Wert der entsprechenden Antei-

le - wobei letzterer sich grundsätzlich aus dem tat-
sächlichen Kaufpreis ableiten lässt, also ohne dass 
eine zeit- und kostenaufwändige Unternehmensbe-
wertung nötig wäre. Führt im Einzelfall auch diese 
Stille Reserven-Klausel nicht hinreichend zum Er-
folg, sollten Gestaltungen im Vorfeld und/oder im 
Zuge der Beteiligungsänderung in Erwägung gezo-
gen werden (z.B. Mezzanine-Beteiligung mit steuer-
lichem Fremdkapital-Charakter). 
 
Sanierungserlass in Gefahr? 

Das zweite große Sanierungshemmnis sind „Sanie-
rungsgewinne“. Diese können beispielsweise ent-
stehen, wenn als Sanierungsbeitrag auf eine Forde-
rung verzichtet wird. Der Steuergesetzgeber sieht 
in der entfallenden Verbindlichkeit eine Werterhö-
hung und damit einen zu versteuernden „Gewinn“; 
bei einem Verzicht auf eine Gesellschafterdarle-
hensforderung gegenüber einer Körperschaft, z.B. 
einer GmbH, gilt dies insoweit, als die Forderung 
nicht werthaltig ist (bei Personengesellschaften sind 
derartige Verzichte dagegen regelmäßig generell 
steuerneutral). Im „Sanierungserlass“ (Schreiben 
vom 27. März 2003, BStBl I 2003, 240) hat das 
Bundesminsterium der Finanzen (BMF) Vorausset-
zungen dargelegt, unter denen die Finanzbehörden 
nach §§ 163, 227 AO aus Billigkeitsgründen auf 
solche Steuern (nach Verrechnung mit sämtlichen 
Verlusten und zunächst einer Steuerstundung) 
letztlich verzichten können.  

Spannend wird diese Frage aus folgendem Grund: 
Der X. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat dem 
großen Senat die Frage vorgelegt, ob der Sanie-
rungserlass gegen den Grundsatz der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung verstößt (BFH, Vor-
lagebeschluss vom 25. März 2015, X R 23/13, BStBl 
II 2015, 696; anhängig unter GrS 1/15). Der  
X. Senat des BFH sah in dem Sanierungserlass je-
denfalls keinen Verstoß gegen europäisches Beihil-
ferecht. In der Literatur wird aber bereits vertreten, 
dass die Argumentation des BFH nach den neuen 
Entscheidungen des EuG nicht haltbar sein 
wird.  

Aus Sicht der Praxis zu begrüßen ist jedenfalls, dass 
nach einschlägigen Verwaltungserlassen (Finanzmi-
nisterium Schleswig-Holstein vom 9. Oktober 2015/ 
OFD Frankfurt a.M. vom 7. August 2015) der Sanie-
rungserlass derzeit und bis auf weiteres angewen-
det wird. Oftmals ist allerdings zu empfehlen, vor 
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen, also z.B. 
vor einem Verzicht auf eine Gesellschafterdarle-
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hensforderung, einen Antrag auf verbindliche Aus-
kunft zu stellen, um verbleibende Risiken auszu-
räumen bzw. zumindest mit Blick auf die Sicht der 
Finanzverwaltung aufzuklären, bevor derart weitrei-
chende Dispositionen getroffen werden. 
 
Ausblick 

Gegen die Urteile wurden bereits Rechtsmittel 
eingelegt, so dass sich der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) abschließend mit dieser Frage befassen 
muss (Az. C 203/16 P und C-219/16 P). Es gibt 
durchaus Argumente in der Begründung des EuG, 
die man auch anders sehen kann. Die weiteren, 
noch beim EuG anhängigen, Klagen dürften hinge-
gen wenig Erfolg versprechen. Denn die Urteilsbe-
gründungen enthalten die gleichen Argumente, die 
sich vermutlich auch in den Begründungen der wei-
teren, noch anhängigen, Urteile finden werden.  

Das klagende Unternehmen hat sich im Streitfall 
auch vergeblich auf eine verbindliche Auskunft 
berufen. Diese, so das EuG, können an der europa-
rechtlichen Bewertung nichts ändern. Vielmehr 
müsse das Unternehmen gegen den Rückzahlungs-
bescheid klagen und sich dort auf Vertrauens-
schutz berufen. Das EuG weist jedoch darauf hin, 
dass das begünstigte Unternehmen verpflichtet sei, 
sich vorab von der Einhaltung des Beihilfeverfah-
rens zu vergewissern.  

Damit besteht vorerst wenig Hoffnung, die Sanie-
rungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG mit neuem 
Leben füllen zu können. Es bleibt bei der bisherigen 
Rechtslage. Die Begründungslinien werfen jedoch 
die Frage auf, ob auch der Sanierungserlass als 
verbotene Beihilfe qualifiziert werden müsste. Dass 
ebendiese Frage gerade zur Entscheidung beim 
Großen Senat des BFH liegt, macht die neuen euro-
päischen Vorgaben brisant. 

Allerdings sollten in typischen Sanierungskonstella-
tionen wie der „übertragenden Sanierung“ respekti-
ve des Verzichts auf Darlehensforderungen je nach 
den Umständen des Einzelfalls anderweitige 
„Schlupflöcher“, wie etwa die Stille Reserven-
Klausel zur Erhaltung steuerlicher Verlustvorträge 
trotz qualifizierter Anteilsübertragung bzw. Gestal-
tungen respektive Maßnahmen, wie etwa die Einho-
lung einer verbindlichen Auskunft zur Frage des 
Sanierungserlasses, in Erwägung gezogen werden. 
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